
Datenerhebung nach Corona-Verordnung
-Hinweis: bitte pro Team ausfüllen-

Nach § 1 Abs. 2b CoronaVKBBeschrV HE sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben.

Team Spieltag Ausgefüllt von Unterschrift

Vor- und Nachname Anschrift soweit vorhanden:
Telefonnummer 
oder E-Mail



Datenerhebung nach Corona-Verordnung
-Hinweis: bitte pro Team ausfüllen-

Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der CoronaVO

Verantwortliche Stelle: 
Rhein-Main-Liga, vertreten durch die gewählten Beauftragten Knut Mayer, Jeff Stanford

Zu Zwecken der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen gegenüber den zuständigen 
Behörden erheben und speichern wir folgende Daten:

 Vor- und Nachname,

 Anschrift,

 Datum der Anwesenheit und,

 soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse

Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) i.V.m. § 1 Abs. 2b CoronaVKBBeschrV vom 20. Juli 2020.
Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem Bundes-
infektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht. 

Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; auch wird die Richtigkeit Ihrer 
Angaben vom Betreiber nicht überprüft. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen Daten allerdings 
nicht zur Verfügung stellen, können Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Hinweis auf Betroffenenrechte:
Sie haben nach der DS-GVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir 
von Ihnen verarbeiten; Berichtigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer 
Verarbeitung; Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung verpflichtet sind.
Die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) vom 27. April 2016 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr.
L 127 S. 2) zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten finden 
keine Anwendung.
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht Ihnen 
außerdem ein Beschwerderecht beim hessischen Datenschutzbeauftragten, Postfach 3163, 65021 
Wiesbaden, Poststelle@datenschutz.hessen.de zu.

mailto:Poststelle@datenschutz.hessen.de
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